
 1

Stadt Tauberbischofsheim 
 
 

2. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
 

vom 20.12.2017 
 

 
Aufgrund der §§ 2, 26 Abs. 1 Satz 3, 34, 38 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 31 Abs. 2 und 
§ 38 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in der Fassung 
vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 11 der Verordnung vom 23. 
Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ff, berichtigt S. 698), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100), hat 
der Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim am 20.12.2017 die nachstehende Satzung 
beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) 
der Stadt Tauberbischofsheim vom 20.12.2006, zuletzt geändert am 23.09.2009, wird wie 
folgt geändert: 
 
 
1. § 2  

Umfang der Erschließungsanlagen 
 
erhält Abs. 1 folgende Fassung: 
(1) Beitragsfähig sind die Erschließungskosten  

1. Für Anbaustraßen 
in bis zu einer Breite von 

1.1 Kleingartengebieten und Wochenendhausgebieten 6 m 
1.2 Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten 10 m 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 7 m 
1.3 Dorfgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen 

Wohngebieten und Mischgebieten 14 m 
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 8 m 

1.4 Urbanen Gebieten, Kerngebieten, Gewerbegebieten 
und anderen als den in Nrn. 1.1 und 1.2 genannten 
Sondergebieten 18 m 
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m 

1.5 Industriegebieten  20 m 
 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 14,5 m 

 
nach Abs. 4 Ziff. 2 wird eingefügt: 
durch Einmündungen oder Kreuzungen. 
 
nach Abs. 4 Ziff. 7 wird folgender Satz eingefügt: 
Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen nach Satz 1 Nr. 1 
gehört im Falle einer erschließungsbeitragsrechtlichen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 
und des § 58 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 des 
Baugesetzbuchs. 
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2. § 6  

Erschlossene Grundstücke, Abrechnungsgebiet,  
Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten 

 
erhält Abs. 2 folgende Fassung: 
 
(2) Als Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten 

zugrunde gelegt wird, gilt grundsätzlich die Fläche des Buchgrundstücks. Im 
Außenbereich gelegene Grundstücksteile bleiben unberücksichtigt. Gehen Grundstücke 
vom Innenbereich in den Außenbereich über und ergibt sich die Grenze zwischen Innen- 
und Außenbereich nicht aus den Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, so gilt als 
Grundstücksfläche die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von 
der Erschließungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche oder eine der baulichen oder 
gewerblichen gleichartige (erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung über diese 
Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der Nutzung bestimmt wird.  

 
 
3. § 8  

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschosszahl festsetzt 

 
 
erhält Abs. 2 folgende Fassung: 
(2) Überschreiten Geschosse nach Abs. 1 die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die 

Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 
 
4. § 9  

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein  
Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt 

 
 
erhält folgende Fassung: 
 
(1) Weist der Bebauungsplan keine Zahl der Vollgeschosse, aber eine Baumassenzahl aus, 

so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf 
eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
 

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige 
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser 
Baumasse durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 
0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 
(3) Die Abs. 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn der Bebauungsplan neben einer 

Baumassenzahl auch die Höhe baulicher Anlagen festsetzt. 
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5. § 10  

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan  
die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 

 
erhält Abs. 1 folgende Fassung: 
(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 

Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen 
in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 

(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete 
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzte Gebiete und 

2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Urbane 
Gebiete (MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und 
sonstige Sondergebiete (SO) 

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei 
Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet werden. 

 
erhält Abs. 2 folgende Fassung: 
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 

Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen 
in Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen 
Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte 
Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete 

(WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete 
und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzte Gebiete und 

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Urbane 
Gebiete (MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und 
sonstige Sondergebiete (SO) 

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei 
Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet werden. 

 
erhält Abs. 4 folgende Fassung: 
(4) Weist der Bebauungsplan sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige 

Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die Firsthöhe gemäß Abs. 1 und 3 in eine 
Geschosszahl umzurechnen. 
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Artikel 2 

 
Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung) tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
 

Tauberbischofsheim, den 20.12.2017 
 
 
 
Der Gemeinderat  

 
 
 

Wolfgang Vockel  
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jemanden geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder 
wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 
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